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RS OGH 1999/3/9 4Ob334/98s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1999

Norm

GenG §1 Abs1

Rechtssatz

Das Genossenschaftsgesetz enthält keine Bestimmungen über die Wirkungen und die Voraussetzungen der

Geltendmachung von Fehlern eines Generalversammlungsbeschlusses. Nach Lehre und Rechtsprechung ist diese

Regelungslücke durch analoge Anwendung der aktienrechtlichen Bestimmungen über die Anfechtbarkeit und

Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen auszufüllen.
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